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Niklas Gondert (l.), Rechtsanwalt, Mit-

arbeiter der BDODeutscheWaren-

treuhand AGWPG, Essen, und

Bj�rnThies (r.), Rechtsanwalt und

Steuerberater, Prokurist der BDO Deut-

scheWarentreuhand AGWPG, Essen

„Das Urteil kann auch auf andere
Wahlrechte Anwendung finden“

Problem Gegenstand des Urteils ist die Frage, ob ein Steuerpflichtiger

im Rahmen einer Bilanz�nderung gem. § 4 Abs. 2 S. 2 EStG erstmals

Sonderabschreibungen nach § 4 F�rdG in Anspruch nehmen kann, ob-

wohl er diese Sonderabschreibungen urspr�nglich bereits in solchen

Folgejahren bilanziell geltend gemacht hatte, die nicht Gegenstand ei-

ner Bilanzberichtigung waren. Die Vorinstanz verneinte dies mit der

Begr�ndung, dass dazu zun�chst eine �nderung der Bilanzen erforder-

lich sei, in denen die Sonderabschreibungen urspr�nglich beansprucht

wurden. Da die Folgejahresbilanzen jedoch ihrerseits nicht berichtigt

worden waren, k�nne eine �nderung mangels engem sachlichen Zu-

sammenhang nicht erfolgen, so dass letztlich das aus § 4 F�rdG resul-

tierende Wahlrecht des Steuerpflichtigen verbraucht sei.

Entscheidung Der BFH folgt der Auffassung der Vorinstanz nicht und

l�sst die Aus�bung des Wahlrechts des Steuerpflichtigen im Rahmen

der Bilanz�nderung des Erstjahres zu. Er begr�ndet dies damit, dass

durch die zul�ssige Bilanz�nderung im Erstjahr infolge des herzustel-

lenden Bilanzenzusammenhanges notwendiger Weise auch die Bilan-

zen der Folgejahre zu �ndern sind, ohne dass f�r diese Folgejahre

selbst zugleich die Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 S. 2 EStG vorliegen

m�ssen. Daher ist letztlich auch ein Verbrauch des Wahlrechts des

Steuerpflichtigen nicht eingetreten.

Praxisfolgen In verfahrensrechtlicher Hinsicht hat das Urteil �ber den

entschiedenen Sachverhalt hinaus praktische Bedeutung f�r alle F�lle, in

denen durch eine Bilanz�nderung erstmals Ans�tze gew�hlt werden sol-

len, die von denjenigen in selbst nicht �nderbaren Folgebilanzen abwei-

chen. Die insoweit notwendige Anpassung der Folgebilanzen erfolgt da-

bei durch die Herstellung des Bilanzenzusammenhangs. Ausgeschlossen

ist hingegen weiterhin die zeitliche Verlagerung ausge�bter Wahlrechte

von einem �nderungsf�higen Erstjahr in ein nicht �nderungsf�higes Fol-

gejahr, weil die dazu erforderliche Aus�bung desWahlrechts im Folgejahr

durch den Bilanzenzusammenhang nicht fingiert wird. Ebenso ist eine

zeitliche Vorverlagerung des Wahlrechts in solche Vorjahre ausgeschlos-

sen, die selbstnichtdieVoraussetzungen f�r eineBilanz�nderungerf�llen.

Neben den Sonderabschreibungen nach dem F�rdG kommen hinsicht-

lich der Anwendbarkeit des Urteils auch andere Wahlrechte, z.B. nach

§ 6bff. EStG in Betracht. Anwendung finden die Grunds�tze des Urteils

ebenso f�r den Sonder- und Erg�nzungsbereich eines Mitunternehmers.

Einschr�nkungen bestehen hingegen insbesondere f�r den außerbilan-

ziellen Investitionsabzugsbetrag i. S. v. § 7g Abs. 1 EStG n.F. sowie f�r die

Bewertungswahlrechte des UmwStG, deren erneute Aus�bung im Rah-

meneiner Bilanz�nderung aufgrund ihrerDrittwirkung abgelehntwird.
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LEITS�TZE (DES KOMMENTATORS)
1. Die Vorz�ge einer Nachsteuerbetrachtung sind fraglich. Zumindest bei

fakultativem Ausscheiden entspricht es dem Gleichbehandlungsgrundsatz,

die sich auf die Bruttobetr�ge jeweils ergebende Steuerlast derjenigen An-

teilseigner, die die Abfindung w�hlen, ihrer eigenen Sph�re zuzuweisen.

2. Der Basiszinssatz bestimmt sich nach der aus Sicht des Bewertungs-

stichtags auf Dauer zu erzielenden Rendite �ffentlicher Anleihen. Hierbei

ist eine Prognose hinsichtlich der Zinsentwicklung anzustellen.

3. Die Geeignetheit des Denkansatzes des CAPM f�r die Bemessung von

Risikozuschl�gen ist zweifelhaft. Bei mangelnder Feststellung einer be-

sonderen, �berdurchschnittlichen Risikostruktur kommt ein h�herer Risi-

kozuschlag als 1% nicht in Betracht.

ZUSAMMENFASSUNG

DerBeschluss („Grohe“)betrifft die FestsetzungderangemessenenBarabfin-

dung (§ 207 UmwG) und des Ausgleichsanspruchs durch bare Zuzahlung

(§ 196 UmwG) im Spruchstellenverfahren aus Anlass einer Formumwand-

lung. Das LG Dortmund stellt fest, dass hierf�r regelm�ßig eine Unterneh-

mensbewertung nach der Ertragswertmethode erforderlich ist. Der Liquida-

tionswertundderB�rsenkurs sind (bloße)Wertuntergrenzen. Esermittelt zu-

n�chst die f�r die Ertragswertmethode relevanten zuk�nftigen Nettoaus-

sch�ttungen. Bemerkenswert ist, dass das Gericht hierbei von einer

dauerhaften Erwirtschaftung von Fremdw�hrungsgewinnen ausgeht und

zudem hinsichtlich der Steuer f�r eine Vorsteuer-Betrachtung pl�diert; die

Steuerlast der Anteilseigner sei ihrer eigenen Sph�re zuzuweisen. Den Basis-

zins ermitteltes f�rdenBewertungsstichtag9.4.2001durcheigenePrognose

eines langfristigen Zinsniveaus auf 6% (Wert laut Zinsstrukturkurveder Bun-

desbank im April 2004 f�r Anleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit: 5,15%). Das

Gericht m�chte f�r die Bestimmung des Risikozuschlags nicht ein kapital-

marktorientiertes Verfahren (CAPM-gest�tzt) anwenden und zwar aus ganz

grunds�tzlichen Erw�gungen. Denkans�tze, nach denen einAnleger eine Ri-

sikopr�mie fordert, seien n�mlich nur eingeschr�nkt �berzeugend: „Ein un-

mittelbarer Zusammenhang zwischen der H�he der erzielten Rendite und

der H�he des Risikos besteht nicht.“ Vielmehr sei auf eine typische Risiko-

struktur abzustellen, die vor allem auf Ausfall�berlegungen („,schlechteres ,

Geld“) beruht. Auf dieser Grundlage k�me ein h�herer Risikozuschlag als 1%

nicht in Betracht. Bemerkenswert ist auch die Verwendung eines Wachs-

tumsabschlags f�r die Phase der ewigen Rente von 2% (die realisierte Infla-

tionsrate lag imVorjahr2000bei1,4%).

PRAXISFOLGEN

Der Beschluss wird keine Praxisfolgen haben d�rfen, weil er in den entschei-

dungstragenden Gr�nden erkennbar im Widerspruch zu den einschl�gigen

Grunds�tzenordnungsm�ßigerUnternehmensbewertungsteht (vgl. z.B.W�s-

temann, BB2007, 2223). Andiesenhat sichaberderBewertungspraktiker auch

weiterhinzuorientieren,willerdenUnternehmenswertsachgerechtermitteln.

Prof. Dr. Jens W�stemann, Universit�t Mannheim
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